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§ 64 NO LBDG Vorschiisse und
Aushilfen

NO LBDG - NO Landes-Bedienstetengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.12.2025

(1) In berucksichtigungswiirdigen Fallen kdnnen auf Ansuchen unverzinsliche Vorschisse auf die in diesem Gesetz
geregelten Bezlige gewahrt werden. Die Vorschusse sind durch Abzug von den monatlichen Bezligen binnen langstens
zehn Jahren hereinzubringen und koénnen von Sicherstellungen abhangig gemacht werden. Zur Tilgung der beim
Ausscheiden aus dem Dienstverhdltnis noch offenen Vorschisse kdnnen die den ausscheidenden Bediensteten
zustehenden Geldanspriche herangezogen werden.

(2) Wenn Bedienstete oder versorgungsberechtigte Hinterbliebene unverschuldet in Notlage geraten sind oder sonst
bertcksichtigungswiirdige Griinde vorliegen, kann eine nicht riickzahlbare Geldaushilfe gewahrt werden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 64 NÖ LBDG Vorschüsse und Aushilfen
	NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz


